Meinungspapier: Ambulante Therapieoptimierung
Auf der Basis der äußerst umfassenden heilberuflichen Ausbildung der Apotheker in Deutschland sind diese sehr gut zur patientenorientierten Beratung befähigt. Bisher ist es für Apotheker allerdings ökonomisch wenig attraktiv Dienstleistungen, die über das normal übliche (Beratungs-)Maß hinaus gehen, zu erbringen, da diese nicht von der GKV übernommen werden.
Aus diesen Gründen spricht sich der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. dafür aus, dass derartige Dienstleistungen in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen werden.

Als ersten Schritt in die richtige Richtung betrachten wir den bundesweiten Betreuungsvertrag der Barmer Ersatzkasse, der vorsieht, dass teilnehmende Apotheken für einen Qualitätscheck der Blutzuckerselbstmessung beim Typ-2-Diabetiker unabhängig von einem Medikamentenverkauf entlohnt werden. In unseren Augen ist es sinnvoll diese Praxis auf alle beratungsintensiven Bereiche auszudehnen und in den Leistungskatalog der GKV aufzunehmen. Davon versprechen wir uns in erster Linie eine wirksame Verbesserung der Compliance und damit auch des Therapieerfolges.

Auf den ersten Blick mag es so erscheinen als würde die GKV zusätzlich belastet. Dieses Problem sehen wir aber nicht, da eine schlechte Therapietreue die Behandlungskosten massiv in die Höhe treibt (durch zusätzliche Arztbesuche, nicht eingenommene Arzneimittel, Notfallaufnahmen, etc.).  Diese Non-Compliance-Kosten werden auf 10-15 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt (vgl. AZ vom 4.5.2009) und liegen damit weit über den GKV-Gesamtarzneimittelkosten, die bisher auf Apotheken entfallen (ABDA-Statistik für 2008: 4,15 Mrd. Euro). Es ist also ein immenses Einsparpotential durch Complianceerhöhung vorhanden.  
Um eine gleichbleibend hohe Qualität dieser Dienstleistungen zu gewährleisten, müssen die Personen, die diese Dienstleistungen anbieten, regelmäßig an Fortbildungen in den relevanten Bereichen teilnehmen und diese nachweisen.

Neben diesen Dienstleistungen gibt es weitere Möglichkeiten in der Apotheke die Therapie zu optimieren. Wichtigster Ansatzpunkt ist die Arzneimittelversorgung, die zweifellos in der Offizin den größten Stellenwert besitzt. Es ist wichtig die Zusammenarbeit von Arzt und Apotheker zu fördern und die Aufgaben besser zu verteilen. Den Ärzten obliegt selbstverständlich die Diagnosestellung und die Therapiehoheit; die Arzneimittelkompetenz des Apothekers ist jedoch größer als die der Ärzte. So wäre es unserer Meinung nach besser den Apothekern die Wahl der Darreichungsform zu überlassen. Damit verbunden ist eine Wirkstoffverordnung durch den Arzt, bzw. eine starke Ausweitung der aut-idem Regelung. 
Die Rabattverträge schränken allerdings die generische Auswahlmöglichkeit massiv ein und sind der Compliance nicht zuträglich. Daher sollten die Möglichkeiten aufgrund von pharmazeutischen Bedenken vom rabattierten Arzneimittel abzuweichen, ausgeweitet werden.
